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RS OGH 1958/12/19 2Ob453/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1958

Norm

ABGB §1323

EO §368

Rechtssatz

Wenn der Kläger Ersatz bereits bezahlter Rechnungen für schon erbrachte Leistungen begehrt, kann er nie mehr

verlangen, als er selbst ausgelegt hat. Spätere Veränderungen von Löhnen und Preisen können seinen

Schadenersatzanspruch nicht beeinflussen.
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